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Info zu den Praktika im Lehramt an Grund- und Mittelschulen 
 
Es gibt drei Möglichkeiten, im Lehramt Grund- oder Mittelschule Praktika zu absolvieren: 
 

1. Reguläre Praktikumsvergabe (ohne Antrag möglich):  
Sie suchen sich im WueStudy-Angebot ein Block- oder studienbegleitendes Praktikum an einer 
unterfränkischen Praktikumsschule aus und bewerben sich in drei Anmeldezyklen mit drei Prio-
ritäten (S. 1) 

 
2. Härtefallregelung (Antrag ist vorab im Praktikumsamt abzustempeln):   

Sie legen dem Praktikumsamt eine Bescheinigung über Ihren Härtefall vor und können Wunsch-
Schulen aus WueStudy angeben oder suchen sich das Praktikum an Ihrer Wunschschule – 
auch Unterfranken möglich (S. 3) 
 

3. Selbstsuche eines Praktikums außerhalb Unterfrankens oder im Ausland  
Sie drucken sich den Antrag (S. 5-6) aus und lassen ihn von der Schule unterschreiben. An-
schließend schicken Sie den Antrag als PDF-Anhang an das Praktikumsamt. 

 

1. Das Praktikum bei bestellten Praktikumslehrkräften in Unterfranken  
(regulär vergeben unter WueStudy) 

Das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus verweist für ein Grund- und Mittelschul-Lehr-
amtsstudium in Bayern mit Art. 1 BayLBG auf die Absolvierung von Praktika an ausgewiesenen bayeri-
schen Grund- und Mittelschulen. Es werden in der Umgebung des Hochschulstandorts ausreichend Prak-
tikumslehrkräfte bestellt, die eine qualitätsvolle Betreuung der Studierenden gewährleisten. 

Das Kontingent der für die Universität Würzburg bestellten Praktikumslehrkräfte in Unterfranken finden Sie 
in WueStudy unter „Veranstaltungen für Lehramtsstudierende“: In drei Anmeldezyklen bewerben Sie sich 
mit drei Prioritäten auf die angebotenen Praktikumsplätze. Ihre Anmeldung ist verbindlich. Sie können sich 
innerhalb der drei Zeiträume an- und abmelden. Nach dem 3. Zeitraum ist kein Wechsel mehr möglich, 
Abmeldungen sind nur mit einem Attest möglich. Das Praktikumsamt informiert die Lehrkräfte über Ihr 
Kommen.  
      

Das pädagogisch-didaktische Praktikum Teil I, als erstes Praktikum im Studienverlauf, kann erst abge-
leistet werden, wenn die vorbereitende Veranstaltung „Einführung in die Praktika“ besucht und das Orien-
tierungspraktikum abgeschlossen und vom Praktikumsamt genehmigt wurde. Für ein Praktikum an unse-
ren Praktikumsschulen sind i.d.R. keine weiteren verpflichtenden Nachweise (z.B. polizeiliches Füh-
rungszeugnis, o.ä.) nötig. Ihr Praktikumsplatz ist offiziell gemeldet, womit die Versicherungsfähigkeit ge-
geben ist. Die bestellten Praktikumslehrkräfte wissen um Ihre Anforderungen im Praktikum und kümmern 
sich entsprechend. 

*Zur Vorlage an der Schule können Sie die kultusministeriellen Praktikumsorganisationsbestimmungen des bayerischen Staatsministe-
riums heranziehen. (https://www.km.bayern.de/download/1059_praktikumsbekanntmachungen.pdf) 

 

 

Ihre vorrangige Wahl für ein Praktikum sollte daher immer erst die dafür bestellten 
Praktikumslehrkräfte in Unterfranken sein. 

Das Angebot und Anmeldemöglichkeiten finden Sie in WueStudy. 

Die Praktikumsschulen in Unterfranken stehen nicht für die Selbstsuche zur Verfü-
gung, es sei denn es handelt sich um einen Härtefall. 

 

Im Falle einer Selbstsuche kann es vorkommen, dass die Schule gesonderte Dokumente verlangt oder 
weitere Organisationsschritte vonnöten werden. 

Das Praktikumsamt stellt keine gesonderten Dokumente zur Selbstsuche aus*. 
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Allgemeine Infos zur Selbstsuche 
Ein Praktikum bei nicht bestellten Praktikumslehrkräften außerhalb des Lehrerkontingents der Universität 
Würzburg oder bei einer Wunschlehrkraft/-schule kann nur in besonderen Fällen selbst gesucht werden 
z.B. Härtefall wegen Krankheit, Behinderung, Studierende mit Kind oder das Platzkontingent in WueStudy 
ist ausgeschöpft. Auch ein Praktikum im nicht-deutschen Ausland ist als Selbstsuche möglich. 

 

Eine Freigabe zur Selbstsuche von fachdidaktischen studienbegleitenden Praktika an der Regelschule 
ist ebenfalls in begründeten Härtefällen möglich. Hier sollte die fachdidaktische Qualifikation mit der Lehr-
kraft sichergestellt werden und zudem die Fachdidaktik zustimmen. Erkundigen Sie sich beim Fachver-
treter bitte vorab, ob eine Selbstsuche studienbegleitend mit der Begleitveranstaltung vereinbar ist. 

Selbstgesuchte Praktika werden eigenverantwortlich geplant und durchgeführt. Es besteht keine Gewähr-
leistung bezüglich Qualität des Praktikums und/oder Praktikumsbetreuung. 

 

 

2. Die Selbstsuche eines pädagogisch-didaktischen Blockpraktikums oder eines 
studienbegleitenden Praktikums im Härtefall (v.a. für Unterfranken nötig) 

 

Studierende, die einen Härtefall nachweisen können, geben wir nach Vorlage der Unterlagen im Prakti-
kumsamt per Stempel zur Selbstsuche frei oder helfen mit, am gewünschten Praktikumsort ein Praktikum 
zu erhalten.  
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Alle selbstgesuchten Praktika an den Praktikums-Regelschulen in Unterfranken 
(Landkreis Wü/SW/KT/MSP) basieren auf einem Härtefall.  

Dieser wird per Antrag (S. 3) im Praktikumsamt vor Kontakt mit der Schule genehmigt.  
Sie erhalten einen Stempel auf die Praktikumskarte und tragen sich in WueStudy unter 
„Härtefall Selbstsuche“ ein. Bitte werfen Sie den ausgefüllten Antrag nach Unterschrift 

der Schulleitung im Postkasten des Praktikumsamts ein. 
 

Genehmigungsfähige Selbstsuchen können sein: 

1. Es liegt ein Härtefall vor (z.B. Eltern von jungen Kindern, eigene Krankheiten oder eingetra-
gene Pflegschaft eines Angehörigen, sehr hohes Semester z.B. ab 6. Semester).  
Nur in diesem Fall können Sie das Praktikum an den Praktikumsschulen in Unterfranken 
absolvieren. Bitte reichen Sie einen Antrag im Praktikumsamt ein und melden Sie sich 
in WuStudy unter „Selbstsuche Härtefall“ an. (  Antrag S. 3) 

2. Eines der beiden Blockpraktika wird im nicht-deutschen Ausland absolviert. ( S.5/6) 

3. Selbstsuche eines päd-did. Blockpraktikums außerhalb Unterfrankens. ( S. 5) 

Nur bei genehmigtem Härtefall können Sie in Unterfranken ein Praktikum selbst suchen! 
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Antrag auf Selbstsuche eines Praktikumsplatzes bei Härtefall 

 
Die Selbstsuche eines Praktikums an Grund- und Mittelschule v.a. im Raum Unterfranken ist zunächst nur 
in Härtefällen möglich. Härtefälle sind z.B. Mütter/Väter von jungen Kindern, Krankheiten, Behinderung, 
akute Pflegefälle, oder eine sehr hohe Semesterzahl, ggf. auch sonstige Ausnahmen. Bitte reichen Sie den 
entsprechenden Antrag vor Beginn der drei Vergabezeiträume mit den entsprechenden Unterlagen im 
Praktikumsamt ein. Erst mit dem Stempel des Praktikumsamtes können Sie sich an die Schulen wenden 
bzw. drei Prioritäten aus unserem Kontingent wählen.  
 
 
__________________   _____________________________________________ 

Datum               Antrag wurde genehmigt/Stempel des Praktikumsamtes 

Härtefallantrag für ein päd.-did. /für ein studienbegleitendes Praktikum  
an Grund- oder Mittelschulen in Unterfranken  

 

Der/Die Studierende  ___________________(Matr.nr.______________) im _____  Hochschulsemester 
 

(stud.mail-Adresse: ________________________________________)  Lehramt___________________  

 

Hat die Genehmigung für die Selbstsuche des folgenden Praktikums erhalten: 
□ pädagogisch-didaktisches Blockpraktikum Teil I (mind. 3 Wochen,75 U.-stunden plus Besprechung)  

□  pädagogisch-didaktisches Blockpraktikum Teil II (mind. 3 Wochen,75 U.-stunden plus Besprechung) 

□ studienbegleitendes fachdidaktisches* Praktikum im Fach: _____________________ (mind.15x wöchentl.) 
*bei einem studienbegl. Praktikum sollte die Fachqualifikation der Lehrkraft durch Schulamt/Schulleitung nach-
gewiesen sein, die Fachdidaktik hat der Selbstsuche zugestimmt. Auch als Blockpraktikum (3 Wo) möglich.  

  
bei der Lehrkraft (keine Praktikumslehrkraft) ___________________________________________________ 
 
oder nach Rücksprache als zusätzliche/r Student/in bei der Praktikumslehrkraft ___________________  

(Ort und Name der Schule, möglichst keine Praktikumsschule)  ________________________________ 
 
 
 

 
____________________          _____________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift der Schulleitung und Schulstempel  

□ Einen Stempel auf meiner Praktikumskarte habe ich erhalten, ich bin in WueStudy unter „Selbstsuche“ angemeldet. Der vorlie-
gende Antrag wird nach Fertigstellung im Original im Postkasten des Praktikumsamts eingeworfen (Kopie empfehlenswert). 

 
______________________  _____________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift der/des Studierenden  

□ Nur bei Selbstsuche des studienbegleitenden Praktikums möglich: Ich möchte ein Praktikum wenn möglich bei 
dieser Praktikumslehrkraft absolvieren: (Unterschrift der Schulleitung oben entfällt) 

1. Priorität: Gruppe _________ Lehrkraft _______________________ Schule _______________________ 

2. Priorität: Gruppe _________ Lehrkraft _______________________ Schule _______________________ 

3. Priorität: Gruppe _________ Lehrkraft _______________________ Schule _______________________ 
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3. Die Selbstsuche eines päd-did. Blockpraktikums an einer Grund- /Mittelschule 

außerhalb Unterfrankens 

Sie können eines der beiden pädagogisch-didaktischen Blockpraktika innerhalb Deutschlands, außerhalb 
unserer unterfränkischen Praktikumsschulen (Landkreise Wü/SW/KT/MSP) selbst suchen.  

Bevor die Vergabezeiträume der Blockpraktika starten (meist im Juni und Dezember) sollten Sie den nachfol-
genden Antrag auf Selbstsuche eines Praktikums außerhalb Unterfrankens (S. 5) ausfüllen und von der Schul-
leitung bestätigen lassen.  

Bitte stellen Sie sicher, dass auch der Antrag unterschrieben und gestempelt ist. Schicken Sie ihn als Anhang 
per Mail bis spätestens 30.07. für das Herbst- Blockpraktikum/studienbegleitende Praktikum Wintersemester 
oder bis 10.02. für das Frühjahrsblockpraktikum/studienbegleitende Praktikum Sommersemester an das Prak-
tikumsamt. Die Betreffzeile sollte folgende Angaben beinhalten: Auslandspraktikum päd-did. Blockpraktikum, 
Ihr Name, Frühjahr bzw. Herbst 20../ und den Schulort/das (Bundes-) Land.  

Sie erhalten keine Empfangsbestätigung.  
Bitte heben Sie die versendete Mail für die Dauer des Praktikums auf! 

 

4. Die Anmeldung für ein Praktikum im Ausland 
Studierende aller Fachrichtungen können im Studienverlauf ein Auslandspraktikum absolvieren. Das Inter-
national Office bzw. das Büro „Internationalisierung der Lehrerbildung“ am PSE der Universität Würzburg 
kann Ihnen bei der Planung ggf. behilflich sein. Bitte füllen Sie einen Selbstsuche-Antrag (S. 5 o.6) aus 
und reichen Sie vor Antritt Ihrer Auslandsreise ein Schreiben der Schule mit Schulstempel in englischer 
oder deutscher Sprache ein, welches folgende Praktikumsstatuten bestätigt: 

a.) Bestätigung der Schule über die geforderte Zeitdauer des jeweiligen Praktikums (siehe LPO I und 
Bekanntmachungen zu den Praktika in Bayern) 

b.) Bestätigung der Betreuung durch eine geeignete "Praktikumslehrkraft"  

c.) Bestätigung der Ermöglichung eigener Unterrichtsaktivitäten. 

Die Punkte a-c werden nach Beendigung des Praktikums nochmals von der Schulleitung bestätigt und 
gelten als Nachweis anstelle der Unterschrift auf der Praktikumskarte. 
 
 
Hinweis: Sie müssen Ihre Praktikumskarte nicht mit ins Ausland nehmen. Sie können ein Schreiben der Schule oder die Kopie der 
Praktikumskarte mit Unterschrift und Schulstempel nach Rückkehr dem Fachbereichsvertreter oder im Praktikumsamt vorlegen. 
  

Schicken Sie den Antrag bitte rechtzeitig von der Schulleitung unterschrie-
ben per Mail-Anhang zurück an das Praktikumsamt. 

Betreff angeben:  
Selbstsuche [Name des Praktikums] [Name] [Zeitraum] [Schulort/ Land] 

Nur so sind Sie in Ihrem selbstgesuchten Praktikum versichert. 
Bitte beachten Sie die Eingangsfristen: 

Blockpraktika Herbst/studienbegleitende Praktikum WiSe: 01.06.- 30.07  
Blockprkatika Frühjahr/studienbegl. Praktikum SoSe 01.12. – 10.02. 
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Antrag Lehramt Grund- und Mittelschule auf Selbstsuche eines pädagogisch-
didaktischen bzw. studienbegleitenden Praktikums an einer Regelschule  

-Kein Härtefall- 

Das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum gemäß § 34 LPO I vom 13. März 2008 in Verbindung mit den 
Organisationsbestimmungen für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen im Rahmen der LPO I (Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 22. September 2008, 
KWMBl S. 352) umfasst folgende Aufgaben und Studienziele, wobei die Gesamtverantwortung bei der jewei-
ligen Lehrkraft verbleibt: 
 

– Einbindung in den Unterricht der Praktikumslehrkraft und weiterer Lehrkräfte der Praktikumsschule, 
– Beobachtung des Lern- und Sozialverhaltens der Schülerinnen und Schüler in der Klasse, 
– Beobachtung des Lehrerinnen- und Lehrerhandelns im Unterricht, 
− Kennenlernen verschiedener Lehrerinnen- bzw. Lehrerpersönlichkeiten, 
– Sammeln von ersten Erfahrungen bei der individuellen Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler, 
– Vorbereitung, Durchführung und Analyse mehrerer eigener Unterrichtsversuche sowie Begleitung und Be-

treuung von Klassen oder Lerngruppen in angemessenem Umfang, 
– Mitgestaltung von Übungseinheiten, 
– Kennenlernen außerunterrichtlicher Aufgaben einer Lehrkraft, 
– Übernahme von einfachen Organisationsaufgaben und Teilnahme am Prozess der Schulentwicklung als 

Mitglied der Schulfamilie, 
– Kennenlernen anderer Schularten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. 

 

Bestätigung der Schulleitung  
über ein Praktikum im Lehramt an Grund- o. Mittelschule 

 

Der/die Studierende  _____________________(Matr.nr.______________) im   __  Hochschulsemester 

(stud.mail-Adresse: ________________________________________________________________) 

Lehramt_____________________________ wurde über die juristischen Grundlagen im Schulpraktikum  

belehrt. Ihm wurde die Genehmigung erteilt, das folgende Praktikum bei ausreichenden Kapazitäten an  

Ihrer Schule _______________________________________   (Titel u. Ort der Schule)  zu absolvieren. 

□ pädagogisch-didaktische Praktikum Teil 1 (mind. 3 Wochen,75 U.-stunden plus Besprechung)   

□ pädagogisch-didaktische Praktikum Teil 2 (mind. 3 Wochen,75 U.-stunden plus Besprechung) 

□ fachdidaktisches/ zusätzl. studienbegleitendes Praktikum im Fach* ______________________  
 *Bei einem studienbegl. Praktikum sollte die Fachqualifikation der Lehrkraft durch Schulamt/Schulleitung nachgewiesen sein. 

  Die Fachdidaktik hat der Selbstsuche zugestimmt. Auch als Blockpraktikum (3 Wo) möglich. 
 

falls im Ausland _________________________  (Land)  bei _____________________ (Name d. Lehrkraft)  

im Zeitraum von  ________________20___         bis _______________20___     

 
 

____________________    _____________________________ 
Ort/Datum       Schulstempel/Unterschrift der Schulleitung 
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Antrag auf ein pädagogisch-didaktisches Praktikum im Ausland 

a.) Bestätigung der Schule über die geforderte Zeitdauer des jeweiligen Praktikums (siehe LPO I und 
Bekanntmachungen zu den Praktika in Bayern) 

b.) Bestätigung der Betreuung durch eine geeignete "Praktikumslehrkraft"  

c.) Bestätigung der Ermöglichung eigener Unterrichtsaktivitäten. 
 
 
____________________        __________________________________________  
Datum  Antrag wurde genehmigt/Stempel des Praktikumsamtes  

 
 
________________  ______________________________________  
 date      confirmed by school/ official school stamp or else  

Regulations of Practical internships of JMU-students at schools abroad 
Das Schulpraktikum für Grund- und Mittelschulen im Ausland (§ 34 Abs. 1 Satz 1, LPO I) 

 
The student ____________________________ born _______________ is a regular student 

in his/her ________ semester of Würzburg’s Julius-Maximilians University. The student is 

planning to conduct a school internship in spring/fall 20____ at following school: 

________________________________________________________________________ 

The University of Würzburg is supporting this aim and is giving the agreement to conduct his/ her “pädagog-
isch-didaktisches Praktikum” at the school abroad. He/She will acquire University credits after a successful 
completion of the practical experience in a school abroad. The student has been advised ahead of time at the 
University about the legal guidelines of visiting a school in Germany and abroad. It covers the premises on 
confidentiality, health and safety measures.  

Therefore, we would appreciate it, if you can provide following conditions at your school that are given by the 
“Teacher-in-Practice-Law” by the State of Bavaria. The main content is translated below. 

5. The practical time in class covers a minimum of 80 teaching hours and is intended to be conducted in 
cooperation with a member of the teaching staff at the school.  

6. During the internship the student has the following tasks, however, the responsibility remains with the 
mentoring teacher: 

• Taking part actively in class 
• Observing the learning and social behaviour of pupils in class   
• Getting to know the different teaching personalities and methods  
• Collecting first experiences in the individual advancement of each pupil 
• Preparation, implementation and analysis of several practice lessons   
• Getting familiarized with the extracurricular tasks of a teacher  
• Taking on simple organizational tasks 

7. The appropriate organizational framework will be created by the school. The student will certainly fol-
low the school’s guidelines and will adapt to school- and staff conventions.  

8. So that the internship can be credited, the student will appreciate a personal consultation about her 
skills and abilities at the end of the internship. 

We hope, the student will gather fruitful experiences, when teaching in your schools and we wish you and 
the school staff a rich and successful cooperation with the student of JMU. 

 

Regulations of Practical internships of JMU-students at schools abroad 
Das Schulpraktikum für Grund- und Mittelschulen im Ausland (§ 34 Abs. 1 Satz 1, LPO I) 

 
 
The student _________________________ born ____________ (Matr.nr.______________) 

is a regular student in his/her ________ semester at the University of Würzburg. The student 

is planning to conduct a school internship from __________20___  until ________20___      

at the following school:   

_________________________________________________________________________ 
 
The University of Würzburg is supporting the agreement to conduct a practical internship at the school abroad. 
The student will acquire University credits after a successful completion of the practical experience. He/She 
has been advised at the University ahead of time about the legal guidelines of a school visit in Germany or 
abroad. The lecture has covered premises on confidentiality, health and safety measures.  

Therefore, we would appreciate it, if you can provide following conditions at your school. These are the reg-
ulations of the “Teacher-in-Practice-Law” by the by the State of Bavaria: 

1. The practical time in class covers a minimum of 80 teaching hours.  
They should be conducted in cooperation with a member of the teaching staff at the school.  

2. During the internship the student has the following tasks, however, the responsibility remains with the 
mentoring teacher: 

• Taking part actively in class 
• Observing the learning and social behaviour of pupils in class   
• Getting to know the different teaching personalities and methods  
• Collecting first experiences in the individual advancement of each pupil 
• Preparation, implementation and analysis of several practice lessons   
• Getting familiarized with the extracurricular tasks of a teacher  
• Taking on simple organizational tasks 

3. The appropriate organizational framework will hopefully be granted by the school. The student will 
certainly follow the school’s guidelines and will adapt to school- and staff conventions.  

4. The student will appreciate a personal consultation about her skills and abilities during and at the end 
of the internship. 

We hope, the student will gather fruitful experiences, when teaching in your schools and we wish you and 
the school staff a rich and successful cooperation with the student of JMU. 

 


